
 

 

 

 

 

An die Kunden des Unternehmens 

key-electronic Kreimendahl GmbH 

                                                                              

 

        20.01.2023 

Erklärung zur REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Die EU-Chemikalienverordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals) reguliert u. a. die Verwendung sog. SVHCs (Substances of Very High Concern) und PAKs 

(polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe), die häufig in der Gummiproduktion eingesetzt 

werden. 

key-electronic kennt die diesbezüglichen Anforderungen aus der Industrie und dem Handel. Als 

Handelsunternehmen streben wir in Zusammenarbeit mit unseren Produzenten ständig danach, 

alle unsere Produkte unter Verbesserung der Produkteigenschaften frei von bedenklichen Stoffen 

zu halten. key-electronic ist gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 weder 

Hersteller noch Importeur dieser Stoffe und bringt solche auch nicht in den Verkehr. Unser 

Unternehmen importiert Fertigprodukte (Erzeugnisse) in die EU. Keines dieser Erzeugnisse enthält 

eine Konzentration über 0,1 Massenprozent gemäß 33 der neuesten ECHA-Kandidatenliste vom 

Januar 2023.  

Vorstehende Informationen erteilen wir nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage der von 

unseren Lieferanten erhaltenen Informationen. Hiermit ist keine Erweiterung der gesetzlichen 

oder vertraglichen Gewährleistung verbunden. 

 

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte.  

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ihr key-electronic team 

 


